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Einführung 

Die Revolution in der ehemaligen Sowjetunion und die vorsichtige Evolution 
der EG in Richtung eines bundesstaatlich organisierten Gebildes rücken die 
Frage nach Stellung und Bedeutung der Bundesstaaten in der Staatengemein
schaft erneut in den Mittelpunkt des Interesses. Eine im April 199 1 von der 
American Society of International Law und dem Canadian Council on Interna
tional Law gemeinsam veranstaltete Diskussionsrunde über die auswärtigen 
Beziehungen von Bundesstaaten befasste sich mit den Auswirkungen dieser 
jüngsten weltpolitischen Entwicklungen auf das Völkerrecht!. 

In der Diskussion wurde auch die Befürchtung geäussert, dass durch diesen 
Prozess alte, vermeintlich geheilte Wunden wieder aufbrechen könnten und 
verschiedene Parteien dabei möglicherweise Haare lassen müssten: 

"What worries me about the discussion today, however, is the potential for another 
rise in the federal-state clause controversy, which international organizations and 
nonfederal states were getting so upset about. 
Recently, I was in Geneva, and the legal adviser to the International Labor Organi
zation was at that time tearing his hear out over the attitude of the EEC with its new
found competencc in international law. The EEC was dealing rathcr poorly, he 
thought, with some of the ILO conventions which operated for states within the 
EEC. With the last couple of decisions by the EEC, I dare say he has lost most of his 
hair. "2 

Die tiefere Ursache der Auseinandersetzung liegt darin begründet, dass sich 
die Anliegen des Völkerrechts und der Bundesstaaten grundsätzlich zuwider
laufen: Während ersteres aus Gründen der Zweckmässigkeit nach einer Kon
zentration der Verhandlungs- und Vertragsgewalt bei wenigen Beteiligten 
strebt, ruft die föderale Idee nach der Bewahrung der Verfügungsmacht in 
möglichst vielen, verschiedenen Händen. Das Völkerrecht sucht die Einheit der 
Verfahrensbeteiligten, die Bundesstaaten deren Vielfalt 

In der Praxis der Vereinbarung beider Konzepte zeigt sich das Bundesstaats
recht flexibler. Es stellt Mechanismen zur Verfügung, welche in sachbezogener 
Weise die Anpassung der gegensätzlichen Ordnungen erlauben. Die Be
teiligung von gliedstaatlichen Vertretern an internationalen Verhandlungen, die 
vorgängige Anhörung interessierter gliedstaatlicher Kreise oder föderale 

1 ASIL/CCIL Joint Panel on the Conduct of International Relations in Fcderal Sta
tes, ASIL Proc. 85 (1991), 132-151. 

2 Barry Cornell, in: ASIL Proc. 85 (1991), 149. 
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Vertragskonferenzen sind Strategien, die - nur in Ausnahmefällen positivrecht
lich gefasst - von der Praxis entwickelt und in der Literatur ausführlich darge
stellt wurden. Auf ihr Bestehen und gutes Funktionieren ist die lebhafte Betei
ligung der zahlreichen Bundesstaaten am internationalen Austausch weitgehend 
zurückzuführen. 

Das Völkerrecht hat aus institutionellen wie auch aus dogmatischen Gründen 
weniger zur Verständigung mit den bundesstaatlichen Anliegen beigetragen. 
Zum einen sind die gängigen Vertragsmechanismen zu starr für eine teilweise 
Aufweichung nur den Bundesstaaten gegenüber, zum anderen widerspricht ei
ner solchen auch der Grundsatz gleicher Vertragspflichten. Trotzdem gibt und 
gab es Versuche, völkerrechtliche Mittel zur Vereinbarung der beiden Ordnun
gen zu entwickeln. Diese Mittel, hauptsächlich die Bundesklausel und der 
Bundesvorbehalt, sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit Beide, die Bundes
klausel als bekanntes und umstrittenes, der Bundesvorbehalt als noch uner
forschtes Institut, harren einer umfassenden Untersuchung und abwägenden 
Gesamtbeurteilung. Dies soll hier versucht werden. 

Die Wahl der Aufgabenstellung gibt den Aufbau vor: Ein erster Teil ("Bun
desstaat und Völkerrecht") wird die Problematik aus der Sicht der Bundes
staaten, ein zweiter, umfassenderer ("Völkerrecht und Bundesstaat") aus jener 
des Völkerrechts zu erfassen suchen. 



Erster Teil 

Bundesstaat und Völkerrecht 

Plan der Bearbeitung 

Einer einführenden Darstellung verschiedener Aspekte der bundesstaatlichen 
Struktur folgt ein Rechtsvergleich der positivrechtlichen Nonnierungen der 
Vertragsmacht. Eine Untersuchung der Praxis wird zum Ergebnis führen, dass 
die rechtlichen Regelungen in den meisten Bundesstaaten in überraschend ho
hem Masse politischen Erwägungen nachgeordnet werden und damit oft toter 
Buchstabe bleiben. Dieses in der Literatur als "föderales Zögern" bezeichnete 
Phänomen wird zu ergründen und in einen rechtlichen Kontext zu stellen sein. 
Eine Auflistung der bundesstaatlichen Kompatibilisierungsmechanismen mit 
dem Völkerrecht rundet diesen ersten, rechtsvergleichenden Teil ab. 

Erstes Kapitel 

Der Bundesstaat im Völkerrecht 

Vorbemerkung 

Auf den Bundesstaat trifft Werner Kägis Diktum über den Kleinstaat zu: Der 
Begriff ist "unscharf, dehnbar und das Gegenteil von exakt - und trotzdem 
weiss jedennann, was gemeint ist." 1 Unüberblickbar ist die Masse der Literatur, 
die sich mit der rechtlichen Konstruktion bundesstaatlicher Ordnungen ausein
andergesetzt hati, unübersehbar die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen, eine all
gemeingültige Umschreibung des Begriffes zu finden: die föderale Struktur ist 
nur annähernd zu beschreiben, einzelne ihrer Facetten entziehen sich enger Be
griffsbildung. Eine geeignete Definition muss weit und vage gehalten werden, 
um die vielfältigen Erscheinungsformen des Phänomenes abzudecken; denn 

1 Werner Kägi, Historische Meditationen, 2. Folge, Zürich 1946, 47. 
2 Schon Kunz, 595, beklagt sich 1 929 über die "ungeheure Literatur über den Bun

desstaat". Die Situation hat sich nicht verändert; vgl. die umfangreichen Bibliographien 
bei Bothe, 289-343; Frenkel, 335-371. 




